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Sowohl die Bildungsstandards als auch die Kerncurricula sind outputorientiert, welche
Kompetenz durch den Einsatz welcher Methode erreicht werden soll, wird nirgends
vorgeschrieben.
Bildungsstandards sind eine Vereinbarung der KMK, sie gelten bundeslandübergreifend und
bilden den Rahmen für eine Vergleichbarkeit der Bildungsabschlüsse zwischen den einzelnen
Ländern. Kerncurricula "brechen" diese Bildungsstandards sozusagen auf Ebene der einzelnen
Länder. Sie stellen eine Konkretisierung und Präzisierung der Bildungsstandards da und legen
genauer fest, welche Kompetenzen unter den einzelnen Oberbereichen bis zu welchem
Zeitpunkt beherrscht werden sollen. Sie sind den Bildungsstandards untergeordnet.
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